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Viele Schulen machen es längst. Auch
wenn es bisher dafür keine kantonale
Regelung gab. Die aktuelle Situation
in vielen Klassen führte dazu, dass
Lehrpersonen und Schulleitungen
ausserhalb des Schulzimmers Lern-
orte einrichteten, um mit besonderen
Schülerinnen und Schülern und wi-
dersprüchlichen Anforderungen ad-
äquat umgehen zu können. Denn der
Auftrag der Volksschule ist an-
spruchsvoller denn je: Sie soll alle
Kinder, egal woher sie stammen, indi-
viduell fördern, für unterschiedliche
Schullaufbahnen selektionieren und
gleichzeitig Gemeinschaft stiften.
Dass das immer weniger nur im Klas-
senverband im Schulzimmer gesche-
hen kann, leuchtet ein.

Ein wegweisendes Beispiel für die
Einrichtung eines für die örtliche Schu-
le massgeschneiderten alternativen
Lernortes lieferte die Schule Seengen,
die mit ihren «Lernort Pavillon» schon
vor einigen Jahren auf die neuen Her-
ausforderungen an die Volksschule re-
agiert hat und dafür 2015 mit dem Jan-
Comenius-Preis der Fachhochschule
Nordwestschweiz ausgezeichnet wur-
de. In Seengen wurde ein leerstehen-
der Pavillon zu einem betreuten Ort
umgewandelt, wo Kinder und Jugendli-
che gemäss ihren Bedürfnissen betreut
lernen und arbeiten können.

Seither haben zahlreiche Schulen im
Aargau die Klassenzimmer durchlässi-
ger gemacht und alternative Lernorte
für verschiedene Bedürfnisse auf ganz

unterschiedliche Art geschaffen. Bisher
hat das Bildungsdepartement (BKS)
diese Entwicklung zwar beobachtet,
aber nicht eingegriffen.

Bewusst weit gefasst
Doch nun hat die Abteilung Volks-

schule des BKS die verbindliche Rah-
menbedingungen für alternative Lern-
orte im Schulhaus formuliert. Dabei
wird zuerst erklärt, was man beim BKS
unter «alternativen Lernorten» ver-
steht: Es sind «niederschwellig zugäng-
liche, vom Klassenunterricht räumlich
getrennte Angebote, welche die Schu-
len selber führen und verantworten».
Es sind pädagogische Räume, die Schü-
lerinnen und Schüler in besonderen
Situationen aufsuchen oder zu denen

sie zugewiesen werden können. Sie
ermöglichen eine intensive, zeitlich
befristete Förderung ausserhalb der
Klasse. Die Aufenthaltsdauer richtet
sich nach dem aktuellen Bedarf, kann
sehr unterschiedlich ausfallen und ver-
schiedene Zwecke erfüllen.

Diese Umschreibung sei bewusst all-
gemein formuliert, erklärt Urs Wilhelm
von der Abteilung Volksschule des BKS.
«Verbindliche detaillierte Vorgaben
wären wenig hilfreich. Denn jede Schu-
le ist anders und hat andere Bedürf-
nisse.» Mit den weit gefassten Rahmen-
bedingungen hätten nun die Schulen
die Möglichkeit für eine individuelle
Umsetzung.

Es gebe eine Reihe von Gründen da-
für, dass das BKS verbindliche Rahmen-

bedingungen formuliert hat und diese
jetzt den Schulen mitteilt: «Viele Schu-
len befassen sich mit der Einrichtung
von alternativen Lernorten; wir wollen
sie dabei unterstützen, indem wir fest-
legen, was möglich ist», sagt Wilhelm.
Nicht zulässig wäre etwa, dass Kinder,
die eine besondere Betreuung brau-
chen, nicht mehr in der Klasse, son-
dern fast nur noch an alternativen
Lernorten unterrichtet werden und so
eine Umteilung in eine Kleinklasse ver-
hindert werden kann. Zudem braucht
jeder Lernort eine Leitung mit einem
klaren Pflichtenheft.

Schweizweit gut aufgestellt
Die Rahmenbedingungen sind aber

auch eine konkrete Reaktion auf die

politische Diskussion im Grossen Rat
rund um die integrative Schulung. Im
November 2016 hatte Bildungsdirektor
Alex Hürzeler versprochen, das BKS
werde «pragmatische Lösungsansätze»
präsentieren: Alternative Lernorte er-
möglichen eine intensive Förderung
ausserhalb der Klasse.

Schliesslich baut auch der neue Aar-
gauer Lehrplan nicht nur auf ausser-
schulische, sondern auch auf alternati-
ve Lernorte. «Mit diesen Rahmen-
bedingungen sind wir schweizweit gut
aufgestellt», sagt Urs Wilhelm. «Die
alternativen Lernorte sind an den Aar-
gauer Schulen mehr als blosse Inseln
für Verhaltensauffällige.» Andere Kan-
tone täten sich eher schwer damit. So
wird etwa zurzeit im Kanton Zürich
diskutiert, ob es einheitliche Vorgaben
für alle Schulen geben soll. Der Zür-
cher Lehrerverband fordert sie flä-
chendeckend, der Kanton findet das
keine gute Idee.

Zahlen müssen die Schulen
Philipp Grolimund, Co-Präsident der

Aargauer Schulleitungen, schätzt die
Initiative des BKS. «Die Rahmenbedin-
gungen reagieren auf das, was schon an
vielen Schulen funktioniert. Sie formu-
lieren den Spielraum, den eine Schule
hat.» Zudem verfüge man nun über
eine Handhabe gegenüber von Eltern,
die Auskunft wollten. Etwa, wenn man
zu erklären versuche, dass integrativer
Unterricht nicht bedeutet, dass immer
alle im gleichen Schulzimmer sitzen.

Grolimund weist aber auch auf die
Finanzierung der alternativen Lernorte
hin: Der Kanton findet die zwar grund-
sätzliche gut und wichtig, aber bezah-
len muss sie die Schule selber. Zusätzli-
che Angebote müssen allenfalls von der
Gemeinde übernommen werden.

Die Lizenz zum Verlassen des Klassenzimmers
Volksschule Kanton begrüsst
und regelt die Einrichtung
von alternativen Lernorten.
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Alternative Lernorte können ganz un-
terschiedlich ausgestaltet sein, je nach
Schulhaus und räumlichen Möglich-
keiten der einzelnen Schulen. Sie rich-
ten sich an unterschiedliche Zielgrup-
pen und können verschiedene Zwecke
erfüllen:

■ Förderraum für Kinder mit Lern-
schwierigkeiten: Schülerinnen und
Schüler mit Lernschwierigkeiten oder
erheblichen Beeinträchtigungen kön-
nen phasenweise intensiv in einer klei-
nen Gruppe gefördert werden.

■ Reflexionsraum bei sozialen und dis-
ziplinarischen Störungen: In eskalie-
renden Situationen braucht es besonde-
re Angebote, die kurzfristig verfügbar
und auf eine individuell unterschiedli-

che Dauer ausgelegt sind. Der alternati-
ve Lernort kann auch dazu beitragen,
einen Schulausschluss aus disziplinari-
schen Gründen zu verhindern.

■ Projektraum bei der Arbeit an einem
herausfordernden Projekt: Projekte
und begabungsfördernde Massnah-
men können teilweise ausserhalb der
Klasse stattfinden.

■ Freiwilliger Lernort im Anschluss an
den Unterricht: Schülerinnen und
Schüler unterstützen sich gegenseitig
oder stellen sich als Tutoren zur Ver-
fügung.

■ Beaufsichtigter Raum bei Dispen-
sationen: Hier arbeiten Schülerinnen
und Schüler, die von einer andern

schulischen Tätigkeit dispensiert sind
(z. B. Sport).

Eine Zuweisung zu einem alternati-
ven Lernort setzt grundsätzlich das
Einverständnis der Eltern voraus. Das
ist unumgänglich, weil alternative
Lernorte keine rechtlich umschriebe-
nen Schulungsarten sind. Ausnahmen
sind möglich bei disziplinarischen Vor-
fällen bis zu einem halben Tag, bei
heilpädagogischer Unterstützung und
wenn die Schülerinnen und Schüler in
Absprache mit der Lehrperson den
Lernort freiwillig aufsuchen.

Aufgaben, die in die Zuständigkeit
der Gemeinden fallen, können aller-
dings nicht durch alternative Lernorte
ersetzt werden, insbesondere Aufga-
benhilfe, Tagesstrukturen und Schul-
sozialarbeit. (JM)

Alternative Lernorte

Eltern müssen einverstanden sein

Die Gemeinde Bad Zurzach ist mit dem
Jahrhundertprojekt Ostumfahrung einen
riesigen Schritt weiter: Das Bundesgericht
ist auf die Beschwerde der letzten Gegne-
rin nicht eingetreten. Schon im Juni war
das Aargauer Verwaltungsgericht aus for-
mellen Gründen nicht auf den Rekurs der
Frau eingetreten.

«Es freut uns sehr, dass nach dem kla-
ren Ja der Stimmbevölkerung im Januar
2012 der Weg nun endlich frei ist», sagt
Bad Zurzachs Gemeindeammann Reto S.
Fuchs. «Die Ostumfahrung hilft uns, den
Ortskern zu entwickeln und die Lebens-
qualität zu erhöhen. Wir wollen zusam-
men mit dem Kanton die weiteren Schrit-
te nun zügig einleiten.» Auch der Kanton
Aargau will seine historischen Altstädte
konsequent vom Durchgangsverkehr be-
freien. Mit der Ostumfahrung soll der
Nord-Süd-Verkehr aus dem Ortskern ge-
lenkt, der historische Marktflecken aufge-
wertet und Bad Zurzach als regionaler
Entwicklungsschwerpunkt gestärkt wer-
den. Der durchschnittliche tägliche Ver-
kehr von rund 9800 Fahrzeugen auf der
Haupt- und zirka 11 000 Fahrzeugen auf
der Promenadenstrasse ist eine starke Be-
lastung für die Gemeinde.

Gegnerin aus Dietikon
Gegen die Ostumfahrung waren ur-

sprünglich 28 Einsprachen eingegangen.
Auch der VCS hatte Beschwerde einge-
reicht, später aber eingelenkt. Eine Pensi-
onärin, die in Bad Zurzach aufgewachsen
ist und in Dietikon wohnt, hatte sich bis
zuletzt gegen das Projekt gestemmt. Sie
besitzt zusammen mit einer Erbengemein-
schaft in unmittelbarer Nähe der geplan-
ten Ostumfahrungsstrecke ein unbebautes
Stück Land und hatte sich gegen das 75-
Millionen-Projekt gewehrt, nachdem der
Aargauer Regierungsrat im März 2018 grü-
nes Licht erteilt hatte. Die Frau bemängel-
te unter anderem das ihrer Meinung nach
zu hohe, nicht behindertengerechte Gefäl-
le im Tunnel. In einem Notfall-Szenario

sei dies ein nicht tolerierbares Risiko. Ges-
tern teilte der Kanton schriftlich mit: «Auf
die weitergezogene Beschwerde ist das
Bundesgericht nun nicht eingetreten.» Ge-
naueres über die Gründe wisse man auch
nicht, sagt Simone Britschgi vom Kommu-
nikationsdienst des Departements Bau,
Verkehr und Umwelt (BVU). «Aber es ist
eine erfreuliche Nachricht für den Kanton
und für die Gemeinde Bad Zurzach.»

Start des Landerwerbsverfahrens
«Hätte das Bundesgericht ein Verfahren

eröffnet, hätte dies das Projekt um min-
destens ein weiteres Jahr verzögert», sagt
Guido Sutter, der zuständige Projektleiter

des Kantons. Dennoch gibt es weitere
Hürden: Der nächste Schritt ist das Land-
erwerbsverfahren. «Wir werden mit den
Grundeigentümern Verhandlungen füh-
ren und Verträge abschliessen.» Wenn kei-
ne Einigung erzielt wird, sind erneut die
Gerichte gefragt. «Allerdings geht es dann
nicht mehr um das Projekt an sich, son-
dern um die Frage des Landpreises», sagt
Sutter. Parallel zum Landerwerb wird die
Submission der Hauptarbeiten vorberei-
tet. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich
Anfang 2020, wie das kantonale Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt mitteilt.
Die Bauzeit beträgt rund vier Jahre. Die
Umfahrungsstrasse beinhaltet einen 530

Meter langen Tunnel, führt östlich am
Ortskern vorbei und verbindet die beiden
Einfallstrassen Bruggerstrasse und Zür-
cherstrasse neu.

Bereits im Januar 2013 hatte das Parla-
ment einen Kredit von 49 Millionen Fran-
ken genehmigt. Zusätzliche Notausgänge
und eine Tunnel-Lüftung waren mitunter
ein Grund, wieso der Grosse Rat 2014
über einen Zusatzkredit von 16 Millionen
Franken abstimmen musste. Die Gesamt-
kosten für die Ostumfahrung Bad Zurzach
betragen somit 75,26 Millionen Franken,
wovon der Kanton 65,26 Millionen Fran-
ken übernimmt. 10 Millionen Franken
entfallen auf die Gemeinde Bad Zurzach.

Ostumfahrung kann gebaut werden
Bad Zurzach Bundesgericht ist nicht auf Beschwerde gegen das 75-Millionen-Projekt eingetreten

VON ANDREAS FRETZ

Vom Zurziberg her führt die geplante Ostumfahrung die Fahrzeuge geradeaus und nach 200 Metern in einen Tunnel. VISUALISIERUNG/BVU AARGAU

Millionen Franken betragen
die Gesamtkosten für die Ost-
umfahrung. 65 Millionen
übernimmt der Kanton, 10
Millionen die Gemeinde.
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